
 

 

 

 

 

Fördervoraussetzungen für Kleinprojekte der Region „Leistende Landschaft“ 

 Ja/Nein  Begründung 

1. Die Projektbeschreibung liegt vor.   

2. Das Projekt liegt in der Region*.   

3. Das Projekt ist öffentlich zugänglich oder für die 
Öffentlichkeit nutzbar/erlebbar. ** 3.5.1 

  

4. Der Projektinhalt dient nicht dem reinen Eigennutz des 
Projektträgers und hat einen klar erkennbaren 
öffentlichen Nutzen. 

  

5. Das Projektträger wirkt in der Region*.   

6. Der Projektträger ist kein Unternehmen mit 
Gewinnerzielungsabsicht und das Vorhaben fällt nicht 
unter die De-Minimis-Regelung. ** 3.4.4.3 m) 

  

7. Das Projekt trägt zur Erreichung der Zielsetzungen der 
Regionalen Entwicklungsstrategie (RES) bei. 

  

8. Das Projekt wurde noch nicht begonnen.   

9. Das Projekt ist umsetzbar, insbesondere organisatorisch, 
zeitlich und personell. 

  

10. Die beantragte Förderung liegt über 2.000 €.   

11. Die Kofinanzierung ist sichergestellt.   
* Region meint die LEADER-Region „Leistende Landschaft“ mit den Kommunen Geldern, Kevelaer, Nettetal und Straelen. 
** Im Sinne der „Förderrichtlinie Struktur- und Dorfentwicklung“ des Landes NRW vom 03. Dezember 2024 

Die grundsätzlichen Anforderungen an die Projekte müssen vollständig erfüllt sein, damit ein Projekt für die 
Förderung für die Kleinprojekteförderung in Frage kommt. Ist dies gegeben, wird das Projekt anhand der 
nachfolgenden Kriterien beurteilt: 

 

Folgende Kriterienbewertung wurde vom Projektauswahlgremium festgelegt: 
 

Thema Kriterium Pkt. Erreicht 
  
 

 
Räumliche 

Wirkung in 

der Region 

 

 
Das Projekt wirkt… 

ausschließlich auf den Projektträger  0  

auf die unmittelbare Umgebung des PTs 1  

auf größere Teile der Region 2  

auf die gesamte Region 3  
 

 

 

   
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

Bürgerschaft-
liches 
Engagement 
 

 keiner Phase des Projektes. 0  

in einer Phase (Planung, Umsetzung, Betrieb). 1  
Bürgerschaftliches 
Engagement findet 
statt in… 

in zwei Phasen (Planung, Umsetzung, Betrieb). 2 
 

 

in allen Phasen (Planung, Umsetzung, Betrieb). 3  

Kooperation/ 
Netzwerkbildung 
 

 ist begrenzt auf den Projektträger. 0  

bindet einen Projektpartner lokal mit ein. 1  
Das Projekt 

bindet einen Projektpartner regional/mehrere 
Projektpartner lokal mit ein. 

2  
 

bezieht eine Vielzahl von beteiligten Partnern 
regional in die Umsetzung ein. 

3  

Projektname:  

Projektbewertungskriterien 
Für die Kleinprojektförderung (SDE/GAK) 2025 

 



 

 
 

 

 
 

Nachhaltigkeit 

 

 
Das Projekt… 

bietet keinen nachhaltigen Beitrag. 0  

beeinflusst nur eine Säule positiv (sozial, ökolog., 
ökonom.). 

1 
 

beeinflusst zwei Säulen positiv (sozial, ökolog., 
ökonom.). 

2 
 

beeinflusst alle drei Säulen positiv (sozial, 
ökolog., ökonom.). 

3  
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Projekt grundsätzlich qualifiziert? Nein Ja 

Erfüllte Mindestanforderungen für Kleinprojekte im Rahmen des Regionalbudgets: 

✓ Das Projekt entspricht den Zielen der Regionalen Entwicklungsstrategie der Leader-Region Leistende Landschaft e.V. 

✓ Es besteht kein Zweifel an der Zuverlässigkeit des Projektträgers sowie der Leistungsfähigkeit zur Umsetzung des beantragten Kleinprojektes 

✓ Es wird eingeschätzt, dass der Projektträger das Vorhaben ohne die Zuwendung nicht oder nicht im notwendigen Umfang realisieren kann 

 
 

Innovations- 

grad 

 

 
Das Projekt… 

leistet keinen innovativen Beitrag  
bzw. hat keine Relevanz. 

0  

bietet eine Modifikation vorhandener  
Ansätze in der Region. 

1 
 

bietet in Teilen einen innovativen Ansatz  
für die Region. 

2  

bietet einen völlig innovativen Ansatz  
für die Region. 

3  

   RES-Bezug 

 
 

Das Projekt berührt so viele Handlungsfelder der 
Regionalen Entwicklungsstrategie der Region: 

keins 0  

eins 1  

zwei 2  

drei 3  

Erreichte Gesamtpunktzahl  



 

 

Zuordnung des Projekts 

zum Förderbereich 1: Ländliche Entwicklung des GAK-Rahmenplans und zur RES der Leader-Region Leistende Landschaft e.V. 
 

Förderbereich 1 GAK-Rahmenplan 

 
 
 
 
 

Das vorliegende Projekt… 

 
… erfüllt den allgemeinen Zweck des Förderbereichs 1 des GAK-Rahmenplans: Sicherung und Weiterentwicklung der ländlichen Räume als Lebens-, Arbeits-, Erholungs- und 

Naturräume zur Verbesserung der Agrarstruktur im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik der Europäischen Union 

 … trägt zu einer positiven Entwicklung der Agrarstruktur, zur Verbesserung der Infrastruktur ländlicher Gebiete und zu einer nachhaltigen Stärkung der Wirtschaftskraft bei 

 … berücksichtigt dabei: 

  die Ziele gleichwertiger Lebensverhältnisse inkl. der erreichbaren Grundversorgung, attraktiver und lebendiger Ortskerne und der Behebung von Gebäudeleerständen 

 die Ziele und Erfordernisse der Raumordnung und Landesplanung, Belange des Natur-, Umwelt- und Klimaschutzes 

 die Reduzierung der Flächeninanspruchnahme 

 die demografische Entwicklung 

 die Digitalisierung 

 

RES der Leader-Region Leistende Landschaft e.V. in der aktuellen Fassung 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Das vorliegende Projekt… 

 … ist folgenden Handlungsfeldern der RES zuzuordnen: 

  Lebendige Orte, soziale Gemeinschaft und Kultur 

 Regionale Wirtschaft, Wertschöpfung und Ernährung 

 Natürliche Ressourcen, Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit 

 … unterstützt folgende in der RES festgelegten Ziele der regionalen Entwicklung: 

  Förderung eines lebendigen und nachhaltig 
ausgerichteten Lebensraums für alle sowie 
Erhalt und Erlebbarkeit des kulturellen Erbes 
und der kulturellen Vielfalt der Gegenwart 

 Sicherung und Ausbau der regionalen Wertschöpfung  Förderung des Klima- und Umweltschutzes 
sowie aller Aspekte der Nachhaltigkeit in der 
Region 

 Zusammenleben gestalten und regionale 
Identität stärken 

 Fach- und Arbeitskräfte sichern, gewinnen und an die 
Region binden 

 Steigerung der Biodiversität durch Erhalt und 
Schutz vielfältiger Landschafts- und 
Lebensräume 

 Infrastrukturen und Angebote sichern, 
ausbauen und vernetzen 

 Regionale Landwirtschaft und Gartenbau sowie damit 
verbundene Wertschöpfungsketten als Garant unter 
anderem für gesunde, regionale Ernährung sichtbar 
machen und stärken. 

 Maßnahmen zum Klimaschutz und 
Klimafolgenanpassung ausbauen 

 
Bürgerschaftliches Engagement stärken, 
vernetzen und Strukturen professionalisieren 

 Zukunftsfähigkeit und Innovationskraft des 
Agrobusiness sichern und stärken 

 Bildung für Nachhaltige Entwicklung für alle 
Generationen ausbauen 

  

 Kulturelles Erbe erhalten und erlebbar 
machen 

 Gesundheits-/Nahtourismus als wichtigen 
Wirtschaftsfaktor stärken 

  

  

 Kulturelle Aktivitäten in der Region stärken  Nachhaltige und regionale Wirtschaftsstrukturen 
ausbauen 

 Förderung von zukunftsgerechten 
Mobilitätslösungen 

 
  

   Sicherung und Ausbau der regionalen Wertschöpfung   

 



 

Anmerkungen/weitergehende Erläuterungen zur Projekteinordnung: 


